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METROPOLREGION HAMBURG 

Stellungnahme des Fachdienstes Umwelt zum VE-Plan Nr. 1 der Gemeinde Halstenbek 
(Seemoorweg nordwestlicher Teilbereich Sondergebiet "Möbel") 5. Änderung 

 
Untere Bodenschutzbehörde: 
Die Gemeinde Halstenbek hat die 25.Änderung des F-Planes und die 5.Änderung des VE-Planes Nr. 1  „See-
moorweg, nordwestlicher Teilbereich Sondergebiet „Möbel““ im Verfahrensschritt des Scoping mit der Beteili-
gung TöB 4-1. 
 

 
 

25.Änderung des F-Planes 5.Änderung des VE-Planes Nr. 1 
Planzeichnungen vom 04.09.2023 
 
In Hinblick auf den nachsorgenden Bodenschutz liegen der unteren Bodenschutzbehörde keine Informationen 
über Altablagerungen, Altstandorte oder schädliche Bodenveränderungen vor. An die Gemeinde werden somit 
keine Forderungen in Hinblick auf eine Sachverhaltsermittlung einer Gefahrerforschung für den F- und VE-
Plan gestellt. 
 
Ab dem 1.8.2023 gilt eine neue Fassung der BBodSchV und auch die Ersatzbaustoffverordnung (EBV). In der 
BBodSchV wurden die Inhalte der Paragrafen grundlegend geändert. Die Bezüge in der Begründung weisen 
auf die alte BBodSchV hin. Eine Anpassung auf das aktuelle Regelwert ist in der Begründung vorzunehmen. 
 



 Seite 2 zum Schreiben vom 04.09.23 

Die Ausarbeitung eines Boden-, Verwertung- und Entsorgungsmanagement wird auch in Hinblick auf die gel-
tenden neuen Fassungen der BBodSchV und EBV empfohlen. 
 
Für den VE-Plan wird von der uBB die Forderung erhoben, Festsetzung von Höhenbezugspunkten in Normal-
höhennull (mNHN) im Plangeltungsbereich aufzunehmen, damit die Antragsteller diese in Ihren Bauvorlagen 
verwenden können. 
 
In der Bauvorlagenverordnung §7 (3) 13., in Verbindung mit § 8 2. a), b), c) sind von Antragsteller Angaben 
und Darstellungen zu fertigen, die Bezug auf das Höhensystem des Plangeltungsbereiches nehmen. 
Nur mit diesen Angaben kann ermittelt werden, ob selbständige Aufschüttung oder Abgrabung (§61 LBO Nr. 
9.) größer als 1.000 m² oder die zu verbringenden Mengen mehr als 30 m³ betragen. Denn, wenn dieses der 
Fall ist, ist ein baurechtliches Verfahren notwendig. 
 
Der aus dem Baugesetzbuch stammende „Begriff“ Mutterboden wird als Oberboden in der ab 1.08.2023 gel-
tenden Fassung der BBodSchV bezeichnet. Die BBodSchV führt neben dem Oberboden, auch Unterboden 
und den Untergrund, Bereich unterhalb des Unterbodens, auf. Die durchwurzelbare Bodenschicht besteht aus 
Ober- und Unterboden. Es gibt Bodenmaterial, Baggergut, mineralische Fremdbestandteil und Störstoffe. 
 
In der ab 1.8.2023 geltenden Ersatzbaustoffverordnung (EBV) sind Regelungen für mineralische Ersatzbau-
stoffe und für Gemische in Hinblick auf eine Verwertung in technischen Bauwerken benannt. Die Regelungen 
der EBV nehmen Bezug auf die Begriffsbestimmungen mineralischer Fremdbestandteil und Störstoffe der 
BBodSchV n.F.. 
 
Auch wird die Festlegung eines „höchsten anzunehmenden Grundwasserstandes“ für den Geltungsbereich 
empfohlen. Diese ist ab dem 1.08.2023 für die Bewertung der Zulässigkeit von einzubringende Materialien in 
Zuge der Bauausführungen für die Antragsteller von großer Bedeutung. 
 
Hier dazu Fallbeispiele aus der LABO-Vollzugshilfe, Stand 16.02.2023, für § 6-8 BBodSchV, zur Verdeutli-
chung der Fragestellung 
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In diesen Beispielen liegt der „höchste anzunehmende Grundwasserstand“ unterhalb der beschriebenen Re-
gelungsbereiche. 
 
Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, ob das Substrat für die Dachbegrünung eine durchwurzelbare Bo-
denschicht im Sinne der BBodSchV ist, oder als Teil eines technischen Bauwerk im Sinne der EBV anzusehen 
ist 
 
Auskunft erteilt: 
 
Untere Wasserbehörde/Oberflächenwasser: 
Die Aussagen zur geplanten Entwässerung sind zu unbestimmt. Grundsätzlich wird die Überlegung, das anfal-
lende Niederschlagwasser zu versickern, begrüßt. Es ist im weiteren Verfahren nachzuweisen, dass dies mög-
lich ist. Es ist ein wasserwirtschaftliches Konzept aufzustellen, indem die ordnungsgemäße Beseitigung des 
anfallenden Niederschlagwassers nachgewiesen wird. Es wird darauf hingewiesen, dass das A-RW 1 „Was-
serrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Holstein Teil 1: Mengenbewirtschaf-
tung“ mit den ergänzenden Hinweisen zum Umgang vom 09-02-2023 dabei zu beachten sind. 
 
Ansprechpartner ist 
 
Untere Wasserbehörde - Wasserschutzgebiete: 
Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III des Wasserschutzgebiets Rellingen. 
 
Am 01.08.2023 ist bundesweit die neue Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) in Kraft getreten.  
Zukünftig dürfen nur noch mineralische Ersatzbaustoffe (MEB) in ein technisches Bauwerk eingebaut wer-
den, die den Anforderungen nach § 19 ErsatzbaustoffV und den zusätzlichen Einbaubeschränkungen gemäß 

⋅ ⋅ 
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§ 20 ErsatzbaustoffV entsprechen. Zu diesen güteüberwachten MEB zählen Recyclingbaustoffe, verschie-
dene Schlacken und Sande aus industriellen Prozessen, Gleisschotter, Baggergut und Bodenmaterial. 

Der Einbau von MEB darf nur oberhalb der Grundwasserdeckschicht in der Bodenart Sand oder 
Lehm/Schluff erfolgen. Die grundwasserfreie Sickerstrecke muss mind. 1,5 m betragen. 

Vor dem Einbau solcher Materialien ist daher eine Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde erforderlich 
und die entsprechenden Unbedenklichkeitsnachweise des Materials (Zertifikate bzw. Laboranalysen) sind 
der Wasserbehörde vor dem Einbau vorzulegen. 

Ansprechpartner bei der unteren Wasserbehörde ist Herr Hartung, Tel. 04121 4502-2280. 

Der Einbau und der Verbleib der MEB ist lückenlos zu dokumentieren und muss bis zu einem eventuellen 
Ausbau vorgehalten werden. Bei einem Verkauf des Grundstücks muss die Dokumentation dem Käufer aus-
gehändigt werden. Die Dokumentation (Lieferscheine und Deckblatt) sind der zuständigen Behörde auf Ver-
langen vorzulegen. 
 

Untere Wasserbehörde/Grundwasser: 
Die Entwässerung im Gebiet des Vorhabens- und Erschließungsplanes muss als Teil der Erschließung gesi-
chert sein. Zu diesem Zweck sollte ein wasserwirtschaftliches Konzept zur geplanten Entwässerung im weite-
ren Planverfahren erstellt werden. 
 
Sollte die Versickerung als Niederschlagswasserentsorgung angedacht werden, muss deren Machbarkeit im 
Vorwege mittels Sondierungen geprüft und nachgewiesen werden. Versickerungsanlagen sind nach DWA Ar-
beitsblatt A 138 zu planen und entsprechend der angeschlossenen versiegelten Flächen und Dachflächen 
ausreichend groß zu dimensionieren. Zudem ist gerade bei der Muldenversickerung der Flächenbedarf zu be-
achten. 
Die Machbarkeit der Versickerung hängt in erster Linie von der Durchlässigkeit des Untergrundes und den 
Grundwasserständen ab. Entsprechend dem DWA Arbeitsblatt A 138 sollte der Abstand der Sohle einer Versi-
ckerungsmulde zum mittleren höchsten Grundwasserstand mindestens 1,00 m betragen. 
 
Sollte eine Grundwasserabsenkung im Rahmen zukünftiger Baumaßnahmen notwendig sein, muss diese mit 
den entsprechenden Unterlagen rechtzeitig (8 Wochen vor Beginn) beim Fachdienst Umwelt des Kreises Pin-
neberg beantragt werden. Ein Antragsvordruck mit Hinweisen steht auf der Homepage des Kreises Pinneberg 
zum Download bereit (www.kreis-pinneberg.de/pinneberg_media/Dokumente/Fachdienst+26/Antrag+Grund-
wasserhaltung.pdf).  
Grundwasserentnahmen stellen grundsätzlich erlaubnispflichtige Gewässerbenutzungen nach § 9 i.V. mit § 8 
Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz dar. 
 
Auskunft erteilt: F
 
Untere Naturschutzbehörde: 
Gegen die Darstellung und Festsetzungen bestehen erhebliche Bedenken. 
Die Aufstellung der 5. Änderung und Erweiterung des Vorhaben- und Erschließungsplans Nr. 1 - Seemoorweg 
- und der 25. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet nördlich des Eidelstedter Wegs, westlich 
des Seemoorwegs und südlich der Gärtnerstraße stellt einen erheblichen Eingriff in Natur- und Landschaft dar. 
Die Erweiterung des Küchenstudios in der vorgelegten Planung führt zum Verlust des im Westen des Plange-
bietes befindlichen Knicks mit Baumbestand und damit einem geschützten Biotop nach § 30 Abs. 2 BNatschG 
in Verbindung mit § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatschG. 
Eine Knickbeseitigung ist nur mit einer Ausnahmegenehmigung durch die UNB zulässig. 
Eine Ausnahmegenehmigung für eine Knickbeseitigung wurde von der UNB bereits am 01.12.2022 als Ant-
wort auf die Voranfrage durch das Planungsbüro Günther & Pollok Landschaftsplanung nicht in Aussicht ge-
stellt. Gleichzeitig wurde eine Variantenplanung gefordert, die einen Knickerhalt möglich macht, bzw. das Mini-
mierungsgebot nach § 14 Abs. 1 aufgreift. Diese Alternativenprüfung liegt der UNB nicht vor und muss nach-
gereicht werden. 
Auskunft erteilt 
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Gesundheitlicher Umweltschutz: 
Ich habe keine Anregungen. 
 
Auskunft erteilt: 
 
Untere Abfallentsorgungsbehörde 
Aus den mir vorliegenden Unterlagen geht nicht konkret hervor, welcher Abfall in welcher Menge anfallen wird.  
Es geht jedoch hervor, dass im Geltungsbereich des Vorhabens- und Erschließungsplans die Möglichkeit der 
Erweiterung einer Verkaufsfläche eines Küchenstudios geschaffen werden soll. Die vorhandene Bestandsbe-
bauung kann auf diese Weise erweitert werden. Möglicherweise werden in diesem Zuge Abriss- und Umbau-
arbeiten erfolgen. Es ist ersichtlich, dass für die Realisierung der Bebauung Erdarbeiten erfolgen müssen (z.B. 
wird ein vorhandener Knickwall von beseitigt, Errichtung des Fundaments des Anbaus etc.). Es wird zudem 
die Neuanlage eines Knickwalls von thematisiert (Anlieferung/Verwendung von Bodenaushub).  
Es sind die nachfolgend benannten Vorgaben einzuhalten.  
Es wird zudem darum gebeten, die relevanten Punkte dieser Stellungnahme u.a. unter Ziffer 11.3. „Entsor-
gung von Böden“ der Gemeinsamen Kurzbegründung zur 5. Änderung und Erweiterung des Vorhabens- und 
Erschließungsplans Nr. 1 und zu 25. Änderung des Flächennutzungsplans – Seemoorweg – und auch in die 
Gemeinsame „Scoping-Unterlage“ im Rahmen des Vorentwurfs zur Beschreibung der Umweltbelange für die 
zu erstellenden Umweltberichte einzupflegen, da der bereits eingepflegte Text nicht mehr der aktuellen 
Rechtslage entspricht (es gilt nun die Ersatzbaustoffverordnung, die die Regelungen der LAGA M 20 größten-
teils ersetzt). 
 
Bei dem Abtrag, einer Aufschüttung, einer Umlagerung oder einem Austausch von Boden ist folgen-
des einzuhalten: 
 
• Die Ersatzbaustoffverordnung (EBV) ist seit dem 01.08.2023 in Kraft, dabei gibt es keine Umsetzungsfris-

ten, die Regelungen gelten sofort. 
Die EBV regelt den Umgang mit und die Verwendung von mineralischen Ersatzbaustoffen und Gemischen 
in technischen Bauwerken z.B. (Bau-)Straßen, Wegen, Lärmschutzwällen etc. 
Dabei besteht das Kernziel der EBV im nachhaltigen Schutz von Boden und Grundwasser sowie deren 
Wirkungspfaden.  
Zusätzlich soll der Gedanke der Kreislaufwirtschaft intensiv verfolgt werden und geeignetes, aufbereitetes 
Material dort verwendet werden, wo auf natürliche Ressourcen verzichtet werden kann und darf. 
Dabei ist der Verbleib eines mineralischen Ersatzbaustoffes oder eines Gemisches vom erstmaligen Inver-
kehrbringen bis zum Einbau in ein technisches Bauwerk zu dokumentieren. 
 
Das Plangebiet befindet sich in der Schutzzone III des Wasserschutzgebietes Rellingen, dies ist bei der 
Verwendung von Ersatzbaustoffen i.S.d. EBV dringend zu berücksichtigen. 

 
• Es wird angeregt ein Boden-/ Abfallmanagementkonzept zu erarbeiten. In diesem sollte beschrieben wer-

den, wie mit dem aus der Erschließung und dem Baugeschehen anfallenden Bodenmaterialien umgegan-
gen werden soll. Konkret sind die Fragen zur stofflichen und technischen Eignung von Bodenaushub und 
die Fragen der abfallrechtlichen Aspekte zum Umgang mit Bauschutt, Bodenaushub, Bodenaufschüttun-
gen/ Umlagerungen zu betrachten. 
Insbesondere ist darzustellen, welche Mengen an Ober- und Unterboden aus dem Plangebiet für eine ex-
terne Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung) verbracht werden müssen. 
 

• Sofern hinsichtlich des Bodenaushubs ein Belassen bzw. ein Wiedereinbau vor Ort aus rechtlichen Grün-
den möglich ist (z.B. bestehen seitens der unteren Bodenschutzbehörde, der unteren Naturschutzbehörde 
oder der unteren Wasserbehörde keine Bedenken), bestehen abfallrechtlich keine Einwände. 

 
• Für Bodenaushub, der der externen Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung) übergeben werden soll, 

gilt folgendes: 
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Rechtzeitig vor einer Entsorgung des Abfalls (hier u.a. Bodenaushub) muss Kontakt mit der unteren Ab-
fallentsorgungsbehörde aufgenommen werden. 
Die Analyseergebnisse und der diesbezüglich geplante Entsorgungsweg (Verwertung oder Beseitigung) 
sind der unteren Abfallentsorgungsbehörde mitzuteilen. Erst dann kann die Prüfung erfolgen, ob der vor-
geschlagene Entsorgungsweg auch genutzt werden kann.  
 
Ich weise darauf hin, dass mit der Entsorgung nicht begonnen werden darf, bevor die Prüfung des ge-
planten Entsorgungswegs erfolgen konnte und die untere Abfallentsorgungsbehörde bestätigt hat, dass 
der Entsorgungsweg genutzt werden kann. 
Die Entsorgungsbelege für die Bodenmaterialien sind mir unverzüglich vorzulegen. 
 

• Im Falle einer Entsorgung zur Beseitigung (z.B. bei Deponierung von Bodenaushub) bestehen Andie-
nungs- und Überlassungspflichten nach § 17 Kreislaufwirtschaftsgesetz i.V.m. § 1 Abfallwirtschaftssatzung 
im Kreis Pinneberg. Dies hat zur Folge, dass Abfälle zur Beseitigung der Gesellschaft für Abfallwirtschaft 
und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Bundesstraße 301 in 25495 Kummerfeld (www.gab-
umweltservice.de; Tel: 04120/709-0) zu überlassen sind.  
 

• Bei einer geplanten Verwertungsmaßnahme des Bodenaushubs (hier somit die Errichtung eines Knick-
walls) ist folgendes zu beachten: 
 
1. Eine Verwertung ist nach § 3 Abs. 23 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) jedes Verfahren, als dessen 

Hauptergebnis die Abfälle innerhalb der Anlage oder in der weiteren Wirtschaft einem sinnvollen 
Zweck zugeführt werden, indem sie entweder andere Materialien ersetzen, die sonst zur Erfüllung ei-
ner bestimmten Funktion verwendet worden wären, oder indem die Abfälle so vorbereitet werden, 
dass sie diese Funktion erfüllen (§ 3 Absatz 23 KrWG). 
 
Dieser Nutzen muss durch den Träger der Maßnahme gegenüber der unteren Abfallentsorgungsbe-
hörde plausibel dargelegt werden. Maßnahmen, mit denen kein Nutzen einhergeht, sind als Abfallbe-
seitigung aufzufassen und entsprechend zu beurteilen. 
Zudem ist eine entsprechende fachliche Einschätzung z.B. durch die untere Naturschutzbehörde er-
forderlich.  
 

2. Das Material muss für eine Verwertung nach der Ziffer 1 auch geeignet sein, da eine Abfallverwertung 
gemäß § 7 Abs. 3 KrWG immer ordnungsgemäß und schadlos erfolgen muss. 
Um dies beurteilen zu können sind folgende Angaben/ Unterlagen vor Beginn der Maßnahme unbe-
dingt einzureichen: 

- Genaue Angaben zum Herkunftsort 
- Art und Menge des Bodenmaterials 
- Analysen inkl. Probenahmeprotokoll(e) 

 
Nur dann kann die erforderliche Prüfung erfolgen, ob der Entsorgungsweg (hier Verwertung von Bo-
denmaterial in einem Knick) überhaupt genutzt werden kann. 

 
Bezüglich entsprechender Vorhaben (Umbau und/oder Abriss) gilt folgendes: 
 
• Die Erstellung eines Schadstoffkatasters bezüglich eines Umbaus/ Abrisses von Bestandsgebäuden wird 

dringend empfohlen. Dieses ist der Unteren Abfallentsorgungsbehörde mindestens 6 Wochen vor Baube-
ginn zur Verfügung zu stellen. 

 
• Bei einem Umbau/ Abbruch ohne vorherige Separierung der Schadstoffe kommt es zu einer Vermischung 

von Abfällen. Eine Separierung der Schadstoffe vom restlichen Bauschutt nach dem Abbruch ist gerade 
bei asbesthaltigen Baustoffen und Dämmmaterialien nicht mehr möglich. Dies hat zur Folge, dass der ge-
samte Bauschutt als kontaminiert eingestuft und als gefährlicher Abfall entsorgt werden müsste. 
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• Es wird dringend angeraten vor Beginn der Maßnahme Kontakt mit der staatlichen Arbeitsschutzbehörde 
bei der Unfallkasse Nord bzgl. der erforderlichen Gefährdungsanalyse, Anzeigen der Arbeit mit Asbest 
und Dämmmaterialien etc. aufzunehmen. 

 
• Alte Heizöl- und Dieseltanks enthalten nach der Betriebsphase noch Restmengen an Öl sowie ölhaltige 

Schlämme. 
Sie werden als gefährliche Abfälle (Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, Abfall-
schlüssel gemäß der AVV: 17 04 09*) eingestuft. 
Sie dürfen ohne abfallrechtliche Beförderungserlaubnis nur transportiert werden, wenn sie vorher nach 
den wasserrechtlichen Bestimmungen gereinigt wurden. 
Werden nicht gereinigte Tanks mit abfallrechtlicher Beförderungserlaubnis befördert, sind vorhandene Öff-
nungen dicht zu verschließen. Die Bestimmungen der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Bin-
nenschifffahrt (GGVSEB) sind dann zu beachten. 

 
• Die Entfernung von asbesthaltigem Material darf nur unter der Berücksichtigung der TRGS 519 erfolgen. 

Über den Verbleib der abgebauten Asbestprodukte sind der Unteren Abfallentsorgungsbehörde des Krei-
ses Pinneberg nach Abschluss der Maßnahme Entsorgungsbelege in Form von Wiegenoten und Über-
nahmescheinen unaufgefordert vorzulegen. 

 
• Der Ausbau von Dämmmaterialien, die vor dem 01.06.2000 eingebaut worden sind, muss gesondert erfol-

gen, da diese Abfälle nicht mit den restlichen Abfällen vermischt entsorgt werden dürfen. Diese Abfälle 
sind unter dem Abfallschlüssel 17 06 03* (anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht 
oder solche Stoffe enthält) als gefährlicher Abfall zur Beseitigung zu entsorgen und dürfen nicht mehr wei-
terverwendet werden. Über den Verbleib der Dämmmaterialien sind der Unteren Abfallentsorgungsbe-
hörde des Kreises Pinneberg nach Abschluss der Maßnahme Entsorgungsbelege in Form von Wiegeno-
ten und Übernahmescheinen unaufgefordert vorzulegen. 

 
• Bei der Altholzentsorgung sind die seit 01.03.2003 geltenden Regelungen der Altholzverordnung einzuhal-

ten. Zu beachten ist vor allem, dass eine Aufbereitung von Altholz zu Holzhackschnitzel und Holzspänen 
ohne eine weitere Vorbehandlung nur für die Altholzkategorien A I und A II zugelassen ist. Wenn die Alt-
hölzer nicht nach Altholzkategorien getrennt gesammelt und verwertet werden, richten sich bei Altholzge-
mischen die Anforderungen an die Verwertung gem. § 3 Abs. 3 AltholzV nach der jeweils höchsten Alt-
holzkategorie. 

 
• Im Kreis Pinneberg bestehen bei Abfällen zur Beseitigung (wie z.B. asbesthaltige Baustoffe, Dämmmate-

rial, Altholz der Kategorie AIV, Boden zur Deponierung) Andienungs- und Überlassungspflichten, mit der 
Folge, dass Abfälle zur Beseitigung der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB 
-, Bundesstraße 301 in 25495 Kummerfeld (www.gab-umweltservice.de; Tel: 04120/709-0) zu überlassen 
sind. Die Andienungs- und Überlassungspflicht gemäß § 17 Kreislaufwirtschaftsgesetz i.V.m. § 1 Abfall-
wirtschaftssatzung im Kreis Pinneberg ist immer einzuhalten. 

 
• Im Nachgang ist eine übersichtliche Auflistung aller entsorgten Abfälle (mit Mengenangabe und Verbrin-

gungsort) sowie die dazugehörigen Entsorgungsbelege einzureichen. 
Für die Entsorgung der nicht gefährlichen Abfälle (erkennbar an der AVV-Nummer ohne Sternchen *) be-
nötige ich als Nachweise die Wiegenoten und Lieferscheine. 
Für die Entsorgung der gefährlichen Abfälle (erkennbar an der AVV-Nummer mit Sternchen *) benötige ich 
die Übernahmescheine und/oder Begleitscheine (hier ist Ihre Abfallerzeugernummer einzutragen). 

 
• Für Bauschutt oder ähnliche Abbruchabfälle, die vor Ort wiederverwendet werden sollen, gilt folgendes: 
 

Rechtzeitig vor dem Wiedereinbau des Abfalls (hier u.a. Bauschutt) muss Kontakt mit der unteren Ab-
fallentsorgungsbehörde aufgenommen werden. 
Die Analyseergebnisse, die Probenahmeprotokolle sowie Daten zu dem höchstmöglichen Grundwasser-
stand und der diesbezüglich geplante Einbau sind der unteren Abfallentsorgungsbehörde mitzuteilen.  
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Ich weise darauf hin, dass mit dem Einbau nicht begonnen werden darf, bevor die Prüfung des geplanten 
Einbaus erfolgen konnte und die untere Abfallentsorgungsbehörde bestätigt hat, dass dieser zulässig ist. 
Sollte der Abstand zum Grundwasser nicht eingehalten werden, dürfen nur Naturmaterialien (Naturschot-
ter, Kies aus einer Kiesgrube etc.) und BM0 Material verwendet werden. 
 
Hintergrund hierzu ist folgendes: 
Die Ersatzbaustoffverordnung regelt den Umgang mit und die Verwendung von mineralischen Ersatzbau-
stoffen und Gemischen in technischen Bauwerken z.B. (Bau-)Straßen, Wegen, Lärmschutzwällen etc. 
Dabei ist der Verbleib eines mineralischen Ersatzbaustoffes oder eines Gemisches vom erstmaligen Inver-
kehrbringen bis zum Einbau in ein technisches Bauwerk zu dokumentieren. 

 
• Die Entsorgung, das heißt die Verwertung oder die Beseitigung einschließlich des Transports von gefährli-

chen Abfällen, unterliegt einem abfallrechtlichen Nachweisverfahren. Verpflichtet hierzu sind die Abfaller-
zeuger sowie die Besitzer, Beförderer, Einsammler und Entsorger gefährlicher Abfälle auf der Grundlage 
des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaf-
tung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG). 
Bei einer Menge von mehr als 2 t pro Kalenderjahr an gefährlichen Abfällen (wie z.B. asbesthaltige Bau-
stoffe) wird eine Abfallerzeugernummer zur Identifikation im abfallrechtlichen Nachweisverfahren benötigt. 
Die Erteilung ist gebührenpflichtig. 

 
• Die Vorgaben des anliegenden Merkblattes zur Abfallentsorgung bei Abbrucharbeiten sind zu beachten 

und einzuhalten. Des Weiteren übersende ich anliegend noch die Merkblätter der staatlichen Arbeits-
schutzbehörde bei der Unfallkasse Nord bzgl. „Tätigkeiten mit Asbestzementprodukten“ und „Künstliche 
Mineralfasern“. 

 
• Die Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) sind bei dem Umbau/ Abbruch einzuhalten und 

entsprechend zu dokumentieren. Insbesondere sind die Getrennthaltungspflichten der verschiedenen Ab-
fallfraktionen einzuhalten (§ 3 Absatz 1 GewAbfV). Die Dokumentation gemäß § 3 Absatz 3 GewAbfV ist 
mir unverzüglich vorzulegen. 

 
 
 
 
 
 

Merkblatt Asbest 
April 2019.pdf

Merkblatt KMF April 
2019.pdf  

 
Auskunft erteilt: F
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(
 

Merkblatt-Abbruchabfälle-Oktober-2017.pdf
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Nr.: 1025 Details
eingereicht am: 11.09.2023 Institution: LfU SH

Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein
Dokument: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme Abwägung / Empfehlung
Aus Sicht des Immissionsschutzes sind keine grundsätzlichen Bedenken mitzuteilen. k.A.
Im angrenzenden Außenbereich sollen nach derzeitigen Kenntnisstand im Rahmen der Aufstellung des
B-Plans 62 sowohl eingeschränkte Gewerbegebiete als auch Wohnbauflächen ausgewiesen werden.
Daher wäre, soweit überhaupt lärmemittierende nächtliche Tätigkeiten oder andere Quellen vorgesehen
sind und im Rahmen des B-Planes 62 auch weiterhin Wohnbauflächen in ca. 60m Entfernung aus-
gewiesen werden sollen, dies aus Sicht des Immissionsschutzes im Umweltbericht bzw. der Begründung
darzustellen und ggf. gutachterlich zu untersuchen.

Bei Planänderungen und Ergänzungen wird um erneute Beteiligung mit Benennung der geänderten
oder ergänzten Teile gebeten.

Nr.: 1015 Details
eingereicht am: 11.09.2023 Institution: Landessportverband Schleswig-Holstein e.V.

Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein
Dokument: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme Abwägung / Empfehlung
Sehr geehrte Damen und Herren, k.A.
Grundlage der Stellungnahme des Landessportverbandes Schleswig-Holstein (LSV SH) ist die Stellung-
nahme des Kreissportverbandes Pinneberg, die wir hiermit zum Gegenstand unserer Stellungnahme
machen.
Die den LSV SH erreichenden Planungsunterlagen werden aufgrund der besseren Vor-Ort-Kenntnisse
und der Kenntnis ggf. vorliegender Betroffenheiten durch unsere Kreissportverbände (KSV) bearbeitet.
Die dafür zuständigen Personen der Kreissportverbände sind meist ehrenamtlich tätige Mitarbeiter. In je-
dem Fall trifft dies für die Vertreter der ansässigen Sportvereine zu, die durch den KSV zu Rate gezogen
werden.
Insofern ist die eingeräumte Frist von einem Monat für die Stellungnahme i.d.R. ein sehr kurzer Zeitraum.
Bei den uns bisher erreichenden Planungsvorhaben besteht mit den zuständigen Behörden die Ab-
sprache, dem Landessportverband eine Stellungnahmefrist von mindestens acht Wochen einzuräumen.
Dieser Zeitraum wird benötigt, um die betroffenen Sportverbände und –vereine angemessen einbinden
zu können.

Wir bitten, diesen Sachverhalt bei zukünftigen Vorhaben zu berücksichtigen.

Seitens des LSV SH werden gegen die vorbezeichneten Planungsentwürfe der Gemeinde Halstenbek
keine Bedenken oder Einwände vorgebracht.

Mit freundlichen Grüßen
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i.A.
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